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Karlsfelder-See-Pokal –  19. Juli 2026 

 

Ausschreibung 
 
 
Veranstalter 1. Münchener Minigolf-Club e.V. 
 
Turnierart offizielles Turnier, international offen 
 
Austragungsort Miniaturgolfanlage am Karlsfelder See (Eternit) 
 85757 Karlsfeld, Hochstraße 69 r 
 
Startzeit/Zeitplan Sonntag, 19. Juli 2026, 8.00 Uhr  
 anschließend evtl. Stechen (bis Platz 3) und Siegerehrung 
 Ende ca. 16:30 Uhr 
 Änderungen vorbehalten 
 
Startliste Samstag, 18. Juli 2026, 14.00 Uhr 
 
Wettkampfart  

a) 4 Runden (Mannschaften/Einzelspieler) –  
Massenstart möglich 

b) Mannschaftswertung Vereinsmannschaften 3 + 1 + 1 
(Sch/J) - (Spielgemeinschaften aus 2 Vereinen sind 
zulässig) 

c) Sonderkategorie Ü70 m/w (freiwillig – siehe Meldungen) 
d) Einzelwertung in allen Kategorien 

 
3er-Gruppen, nach Rangliste (Kategorien unabhängig) 

 Änderungen vorbehalten 
 
Maximale Teilnehmer 70 Teilnehmer nach Eingang der Meldungen 
 
Meldungen Einzelspieler zahlenmäßig und Anzahl der Mannschaften bis 

Sonntag, 12. Juli 2026  
  Einzelspieler und Mannschaften, sowie Teilnahme an 

Sonderwertung Ü70, namentlich bis Mittwoch, 15. Juli 2026 
 an Gunter Kröber, mmgcsportwart@gmail.com  
  

Protokolle werden vom Veranstalter gestellt 
 

mailto:mmgcsportwart@gmail.com
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Startgebühren vereinsmäßig gesammelt bis 30 Minuten vor Turnierbeginn  
 
Vereinsmannschaften 15  € 
Erwachsene   15  € 
Jugend/Schüler    7  € 

 
Preise Mannschaften  mind. Platz 1 – 3:  Pokale 

 Alle Kategorien Platz 1 – 3:  Preise 
  
 Der Veranstalter behält sich vor, bei zu geringer bzw. hoher 

Teilnehmerzahl in den Einzelkategorien und der 
Sonderkategorie Ü70 m/w die Anzahl der Preise 
anzupassen. 

 
Anlagenfertigstellung 2 Wochen vor Turnierbeginn 
 
Turnierleitung Beatrix Numberger, DMV-Lizenznummer 28263 
 
Schiedsgericht wird vor Turnierbeginn bekannt gegeben 
 
 
 
Sonstiges  Es gelten die Regeln und Bestimmungen des DMV und 

WMF. 
 Die Anti-Doping-Richtlinien des DMV werden mit der 
Meldung als verbindlich anerkannt und jede*r Teilnehmer*in 
(Spieler*innen, Betreuer*innen, Schiedsrichter*innen und 
sonstige am Turnier beteiligte Funktionäre*Funktionärinnen) 
ist für die Einhaltung dieser Bestimmungen selbst 
verantwortlich und hat die Konsequenzen bei Verstößen 
selbst zu tragen. 

 
Turniergenehmigung Das Turnier ist beim DMV und WMF angemeldet. 
 

 

München, den 08.09.2025 
 
 
Gunter Kröber 
Sportwart 
 
 


